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Keine straffälligen unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Bremen? Realität 
oder Wunschdenken des Senats Bovenschulte 
 
Anfrage der Abgeordneten Marco Lübke, Frank Imhoff und Fraktion der CDU 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Aus welchem Grund hat der Senator für Inneres die „SOKO Junge Räuber“ 
gegründet? 
 
2. Wie viele unbegleitete minderjährige Ausländer, die in den letzten fünf Jahren im 
Land Bremen untergebracht waren, wurden straffällig? (Bitte nach Jahren, Alter des 
unbegleiteten Minderjährigen, Art der Straftaten und nach Art der Unterbringung 
[vorläufige Inobhutnahme, Inobhutnahme, stationäre Betreuung gemäß § 34 SGB 
VIII, Anschlussmaßnahmen wie Hilfe zur Erziehung oder Betreutes Jugendwohnen 
differenzieren])? 
 
3. Wie viele der bislang in der „SOKO Junge Räuber“ ermittelten Tatverdächtigen 
waren unter 21 Jahre alt und „Nicht-deutscher-Herkunft“? 
 
 
Zu Frage 1: 
In den Sommermonaten 2023, insbesondere im September, wurde trotz der 
konzentrierten polizeilichen Schwerpunktmaßnahmen ein erheblicher Anstieg der 
Raubdelikte verzeichnet. Daher hat der Senator für Inneres und Sport entschieden, 
die Aktivitäten zur Bekämpfung des Deliktsphänomens mit einer Sonderkommission 
„Junge Räuber“ noch weiter zu intensivieren. 
 
Zu Frage 2: 
Die zu dieser Frage erbetenen Informationen werden standardisiert weder bei der 
Polizei noch in den Jugendämtern erhoben. 
Für eine Auswertung im Sinne der Anfrage wäre ein manueller Abgleich aller 
unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer, die in den letzten fünf 
Jahren im Land Bremen untergebracht waren, auf ihre Straffälligkeit hin, 
entsprechend polizeilicher oder justizieller Erkenntnisse erforderlich. Ein solcher 
Abgleich in diesem Umfang war in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 
 
Zu Frage 3: 
Zur Beantwortung der Frage wurde hier auf die Mehrfachzählung der erfassten 
Tatverdächtigen, analog zur Polizeilichen Kriminalstatistik, zurückgegriffen. Dabei 
werden auch Tatverdächtige berücksichtigt, die in mehreren Vorgängen erfasst 
wurden und die innerhalb des Betrachtungszeitraumes älter geworden sind.  
Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass Tatverdächtige, die im gesamten 
Betrachtungszeitraum strafrechtlich mehrfach in Erscheinung getreten sind und 
währenddessen das 21. Lebensjahr überschritten haben, dennoch in dieser 
Auswertung berücksichtigt werden. 
Im Rahmen der SOKO „Junge Räuber“ wurden seit dem 27.09.2023 insgesamt 651 

Tatverdächtige unter 21 Jahre und „nichtdeutscher Herkunft“ ermittelt. 


